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BFH anhängige Verfahren 

Themenübersicht: 

• EG Art 49 
freier Dienstleistungsverkehr, Verstoß, Straßennutzungsgebühr 

EuGH Az: C-91/10  

• EGRL 112/2006 Art 78 Abs 1 Buchst a 
Kraftfahrzeugsteuer, Bemessungsgrundlage der Mehrwertsteuer 

EuGH Az: C-106/10  

• EGV 2988/95 Art 3 Abs 1 
Verjährung, Ausfuhrerstattung, Verstoß gegen gemeinschaftsrechtliche 
Grundsätze 

EuGH Az: C-201/10  

• EWGRL 388/77 Art 15 Nr 5 
Umsatzsteuerbefreiung, Schiffsvermietungsleistung, Transportleistung, 
Hochseevergnügungsreisen 

EuGH Az: C-116/10  

• EWGV 2988/95 
Verjährungsfrist , Forderungen gegen den Staat, System von Beihilfen 
und Abgaben  

EuGH Az: C-96/10  

• EWGV 2988/95 
Verjährungsfrist , Forderungen gegen den Staat, System von Beihilfen 
und Abgaben  

EuGH Az: C-89/10  

• ZK Art 213 
Zollschuld, Gesamtschuldner, Erlass, Erlassbescheid 

EuGH Az: C-78/10  
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Im Einzelnen: 

EG Art 49:  
freier Dienstleistungsverkehr, Verstoß, Straßennutzungsgebühr  
EuGH Az: C-91/10  
 
Vorabentscheidungsersuchen der Rechtbank Breda (Niederlande), eingereicht am 
17.02.2010, zu folgenden Fragen: 1. Steht das Gemeinschaftsrecht, insbesondere 
der Grundsatz des freien Dienstleistungsverkehrs im Sinne der Art. 49 EG bis 55 
EG (jetzt Art. 56 bis 62 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Uni-
on) einer nationalen gesetzlichen Regelung entgegen, nach der eine in den Nieder-
landen wohnende oder ansässige Person, die ein in einem anderen Mitgliedstaat 
zugelassenes und angemietetes Fahrzeug in den Niederlanden benutzt, verpflichtet 
ist, bei Beginn der Benutzung der niederländischen Straßen mit diesem Fahrzeug 
eine Steuer zu entrichten, wobei die Steuer zunächst in voller Höhe erhoben und 
später nach dem Ende der Benutzung der niederländischen Straßen zuviel gezahlte 
Teil der Steuer ohne Zinsen erstattet wird, wodurch der geschuldete und entrichtete 
Betrag per Saldo der Dauer der Benutzung in den Niederlanden entspricht? 2. Ist 
die genannte gesetzliche Regelung, falls sie als eine Beschränkung des Grundsat-
zes des freien Dienstleistungsverkehrs im Sinne der Art. 49 EG bis 55 EG (jetzt 
Art. 56 bis 62 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union) anzu-
sehen ist, durch die Gleichbehandlung aller in den Niederlanden befindlichen 
Fahrzeuge sowie die (damit zusammenhängende und sich daraus ergebende) Ver-
meidung von Missbrauch und/oder umgekehrter Diskriminierung sowohl der in-
ländischen Vermieter als auch ihrer Kunden, da auch bei einer inländischen Ver-
mietung die Steuer in voller Höhe im Voraus zu zahlen ist, gerechtfertigt?  

 

EGRL 112/2006 Art 78 Abs 1 Buchst a:  
Kraftfahrzeugsteuer, Bemessungsgrundlage der Mehrwertsteuer  
EuGH Az: C-106/10  
 
Vorabentscheidungsersuchen des Supremo Tribunal Administrativo (Portugal), 
eingereicht am 25.02.2010, zu folgender Frage: Ist Art. 78 Abs. 1 Buchst. a in 
Verbindung mit Art. 79 Abs. 1 Buchst. c der Richtlinie 2006/112/EG vom 28. No-
vember 2006 dahin auszulegen, dass es unzulässig ist,  
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in Fällen des innergemeinschaftlichen Erwerbs den Betrag der durch das Gesetz Nr. 
22-A/2007 vom 29. Juni 2007 eingeführten Kraftfahrzeugsteuer in die Bemes-
sungsgrundlage der Mehrwertsteuer einzubeziehen?  

 

EGV 2988/95 Art 3 Abs 1:  
Verjährung, Ausfuhrerstattung, Verstoß gegen gemeinschaftsrechtliche 
Grundsätze  
EuGH Az: C-201/10  
 
Vorabentscheidungsersuchen des FG Hamburg vom 12.02.2010 zu folgenden Fra-
gen: 1. Verstößt eine analoge Anwendung der Verjährungsvorschrift des § 195 
BGB in der bis zum Ende des Jahres 2001 geltenden Fassung auf Rückforderungs-
ansprüche wegen zu Unrecht gewährter Ausfuhrerstattung gegen den gemein-
schaftsrechtlichen Grundsatz der Rechtssicherheit? 2. Verstößt die Anwendung der 
30-jährigen Verjährungsfrist des § 195 BGB bei Rückforderung von zu Unrecht 
gewährter Ausfuhrerstattung gegen den gemeinschaftsrechtlichen Grundsatz der 
Verhältnismäßigkeit? 3. Wenn die Frage zu 2) zu bejahen ist: Verstößt die Anwen-
dung einer im Sinne des Art. 3 Abs. 3 Verordnung (EG, Euratom) Nr. 2988/95 
längeren nationalen Verjährungsfrist, die in richterlicher Rechtsfortbildung auf-
grund einer angenommenen Notkompetenz im Einzelfall festgelegt wird, gegen 
den gemeinschaftsrechtlichen Grundsatz der Rechtssicherheit?  

 

EWGRL 388/77 Art 15 Nr 5:  
Umsatzsteuerbefreiung, Schiffsvermietungsleistung, Transportleistung, Hoch-
seevergnügungsreisen  
EuGH Az: C-116/10  
 
Vorabentscheidungsersuchen der Cour de cassation du Grand-Duche de Luxem-
bourg (Luxemburg), eingereicht am 03.03.2010, zu folgender Frage: Können die 
vom Vermieter eines Schiffes, das dieser mit Besatzung gegen Entgelt natürlichen 
Personen für Hochseevergnügungsreisen dieser Kunden zur Verfügung stellt, er-
brachten Dienstleistungen aufgrund des Art. 15 Nr. 5 der Sechsten Richtlinie 
77/388/EWG des Rates vom 17. Mai 1977 zur Harmonisierung der Rechtsvor-
schriften der Mitgliedstaaten über die Umsatzsteuern - gemeinsames  
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Mehrwertsteuersystem: einheitliche steuerpflichtige Bemessungsgrundlage von der 
Steuer befreit werden, wenn diese Leistungen sowohl als Schiffsvermietungsleis-
tung wie auch als Transportleistung angesehen werden?  

 

EWGV 2988/95:  
Verjährungsfrist , Forderungen gegen den Staat, System von Beihilfen und Ab-
gaben  
EuGH Az: C-96/10  
 
Vorabentscheidungsersuchen der Rechtbank van eerste aanleg te Brussel (Belgi-
en), eingereicht am 22.02.2010, zu folgenden Fragen: 1. Hindert das Gemein-
schaftsrecht das nationale Gericht daran, die Verjährungsfrist von fünf Jahren, die 
in der innerstaatlichen Rechtsordnung für Forderungen gegen den Staat vorgesehen 
ist, auf Forderungen betreffend die Erstattung von Abgaben anzuwenden, die an 
einen Mitgliedstaat aufgrund eines gemischten Systems von Beihilfen und Abga-
ben entrichtet wurden, das nicht nur teilweise rechtswidrig, sondern zugleich teil-
weise unvereinbar mit dem Gemeinschaftsrecht war, und die vor dem Inkrafttreten 
eines neuen Beihilfesystems und Pflichtbeitragssystems gezahlt wurden, das das 
erste System ersetzt und das durch eine abschließende Entscheidung der Kommis-
sion für mit dem Gemeinschaftsrecht vereinbar erklärt wurde, jedoch nicht, soweit 
diese Beiträge für einen vor Erlass der entsprechenden Entscheidung liegenden 
Zeitraum rückwirkend auferlegt werden? 2. Steht in dem Fall, dass ein Mitglied-
staat einem Einzelnen Abgaben auferlegt, der seinerseits verpflichtet ist, die Abga-
ben an andere Einzelne abzuwälzen, mit denen er eine Handelstätigkeit in einem 
Sektor ausübt, für den der Mitgliedstaat ein gemischtes System von Beihilfen und 
Abgaben vorgesehen hat, das sich jedoch später nicht nur als teilweise rechtswid-
rig, sondern auch als mit dem Gemeinschaftsrecht unvereinbar erwies, das Ge-
meinschaftsrecht dem entgegen, dass für diese Einzelnen gemäß den nationalen 
Vorschriften eine kürzere Verjährungsfrist für die Rückforderung mit dem Ge-
meinschaftsrecht unvereinbarer Beiträge gegenüber dem Mitgliedstaat gilt, wäh-
rend gegenüber einer anderen privaten Zwischenperson eine längere Verjährungs-
frist für die Rückforderung der gleichen  
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Beiträge gilt, so dass diese Zwischenperson sich möglicherweise in einer Situation 
befindet, in der die Forderung gegen sie nicht verjährt ist, wohl aber die Forderung 
gegenüber dem Mitgliedstaat, und diese Zwischenperson damit von anderen Wirt-
schaftsteilnehmern in Anspruch genommen werden kann und gegebenenfalls ge-
gen den Mitgliedstaat Klage auf Garantie erheben muss, jedoch die Beiträge, die 
sie selbst unmittelbar an den Mitgliedstaat geleistet hat, von diesem nicht zurück-
fordern kann? 3. Hindert das Gemeinschaftsrecht einen Mitgliedstaat daran, sich 
auf im Vergleich mit dem nationalen allgemeinen Recht für ihn besonders günstige 
nationale Verjährungsfristen zu berufen zur Verteidigung in einem von einem Ein-
zelnen gegen ihn eingeleiteten Verfahren zum Schutz von Rechten des Einzelnen 
aus dem EG-Vertrag in einem Fall wie dem vom nationalen Gericht vorgelegten, 
in dem diese besonders günstigen nationalen Verjährungsfristen zur Folge haben, 
dass die Rückforderung von Abgaben, die aufgrund eines nicht nur teilweise 
rechtswidrigen, sondern zugleich mit dem Gemeinschaftsrecht teilweise unverein-
baren gemischten Beihilfesystems und Abgabensystems an den Mitgliedstaat ent-
richtet wurden, unmöglich wird, obwohl die Unvereinbarkeit mit dem Gemein-
schaftsrecht durch den damaligen Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften 
erst nach Ablauf dieser besonders günstigen Verjährungsfristen festgestellt wurde, 
auch wenn die Rechtswidrigkeit schon vorher bestand?  

 

EWGV 2988/95:  
Verjährungsfrist , Forderungen gegen den Staat, System von Beihilfen und Ab-
gaben  
EuGH Az: C-89/10  
 
Vorabentscheidungsersuchen der Rechtbank van eerste aanleg te Brussel (Belgi-
en), eingereicht am 17.02.2010, zu folgenden Fragen: 1. Hindert das Gemein-
schaftsrecht das nationale Gericht daran, die Verjährungsfrist von fünf Jahren, die 
in der innerstaatlichen Rechtsordnung für Forderungen gegen den Staat vorgesehen 
ist, auf Forderungen betreffend die Erstattung von Abgaben anzuwenden, die an 
einen Mitgliedstaat aufgrund eines gemischten Systems von Beihilfen und Abga-
ben entrichtet wurden, das nicht nur teilweise rechtswidrig, sondern zugleich teil-
weise unvereinbar mit dem Gemeinschaftsrecht war, und die vor dem Inkrafttreten 
eines neuen Beihilfesystems und  
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Pflichtbeitragssystems gezahlt wurden, das das erste System ersetzt und das durch 
eine abschließende Entscheidung der Kommission für mit dem Gemeinschaftsrecht 
vereinbar erklärt wurde, jedoch nicht, soweit diese Beiträge für einen vor Erlass 
der entsprechenden Entscheidung liegenden Zeitraum rückwirkend auferlegt wer-
den? 2. Hindert das Gemeinschaftsrecht einen Mitgliedstaat daran, sich auf im 
Vergleich mit dem nationalen allgemeinen Recht für ihn besonders günstige natio-
nale Verjährungsfristen zu berufen zur Verteidigung in einem von einem Einzelnen 
gegen ihn eingeleiteten Verfahren zum Schutz von Rechten des Einzelnen aus dem 
EG-Vertrag in einem Fall wie dem vom nationalen Gericht vorgelegten, in dem 
diese besonders günstigen nationalen Verjährungsfristen zur Folge haben, dass die 
Rückforderung von Abgaben, die aufgrund eines nicht nur teilweise rechtswidri-
gen, sondern zugleich mit dem Gemeinschaftsrecht teilweise unvereinbaren ge-
mischten Beihilfesystems und Abgabensystems an den Mitgliedstaat entrichtet 
wurden, unmöglich wird, obwohl die Unvereinbarkeit mit dem Gemeinschaftsrecht 
durch den damaligen Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften erst nach Ab-
lauf dieser besonders günstigen Verjährungsfristen festgestellt wurde, auch wenn 
die Rechtswidrigkeit schon vorher bestand?  

 

ZK Art 213:  
Zollschuld, Gesamtschuldner, Erlass, Erlassbescheid  
EuGH Az: C-78/10  
 
Vorabentscheidungsersuchen des Cour d'appel de Rouen (Frankreich), eingereicht 
am 08.02.2010, zu folgender Frage: Verwehren es die Art. 213, 233 und 239 des 
Zollkodex der Gemeinschaften (ZK), dass ein Gesamtschuldner einer Zollschuld, 
dem diese nicht erlassen worden ist, sich gegenüber der für die Erhebung zuständi-
gen Behörde auf den gemäß Art. 239 ZK gegenüber einem anderen Gesamtschuld-
ner ergangenen Erlassbescheid beruft, um der Zahlung der Steuerschuld zu entge-
hen?  

 

 

 


